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Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

wir begehen in dieser Woche den 500. Geburtstag des hessischen Landgrafen Philipp des 

Großmütigen, - wir erinnern uns heute aber auch der Ereignisse des 9. November 1938. Ich 

frage Sie, sind das nicht zwei Ereignisse, die man tunlichst nicht miteinander in Verbindung 

bringen sollte? Hätten wir die Veranstaltungen zum Philippjahr nicht besser auf einen 

unauffälligen Termin verlegen sollen, also fort vom Geburtstermin Philipps am 13. 

November?  

   Der Vorstand des Melsunger Geschichtsvereins war anderer Auffassung. Wir sollten diese 

zeitliche Koinzidenz der Gedenktage als Chance begreifen, von einer Art des Erinnerns an 

den 9. November fortzukommen, die inzwischen mancher wie die Masern über sich ergehen 

lässt, weil es nun einmal so ist ï und irgendwie wächst ein versteckter Vorbehalt. 

 

   Seit meiner eigenen Schulzeit habe ich die Darstellungen und Äußerungen zum Thema 

Juden bewusst verfolgt. Die Erwähnung von Juden erfolgte eigentlich immer ï mit ganz 

seltenen Ausnahmen ï in einem negativen Zusammenhang wie Pogrome, Judenverfolgungen 

usw. Das gilt besonders auch für Schulbücher. Pflichtgemäß kam dann in irgendeiner Form 

der Nachsatz, Juden seien genau solche Menschen wie andere auch. Konkrete Beispiele 

unterblieben oder wurden als antisemitisch verworfen.  

   Die Römer, Meister in der Rhetorik und Massenbeeinflussung, hätten eine solche 

Handlungsweise unter den bei ihnen bekannten politischen Leitspruch gestellt: Ăsemper 

aliquid haeretñ, auf gut deutsch: Ăes bleibt immer etwas hªngenñ. Im Klartext bedeutet das 

im konkreten Fall, man verurteilt die negativen Auswüchse der Judenverfolgungen, verhindert 

aber gleichzeitig die Nennung aller positiven Leistungen, zu denen die Nennung 

entsprechender Persönlichkeiten gehört. Der Hörer denkt, an den schlechten Darstellungen 

muß doch etwas Wahres dran sein. Etliche vor allem angelsächsische Staatsmänner und 

diverse Propagandisten oder, wie man sonst auch dazu heute sagen mag, haben diese Methode 

Ăsemper aliquid haeretñ  gezielt benutzt. Erst wird ein Gegner bewusst verleumdet, um sich 

dann lautstark und wiederholt bei allen möglichen Gelegenheiten zu entschuldigen, - aber nur, 

wenn es zuvor lauten und anhaltenden Protest gegeben hat. 

   Ein alter Melsunger, der vielen bekannte ehemalige Redakteur Otto Wiegand, hat einmal in 

einem Artikel zu den Ereignissen im Kreis Melsungen geschrieben, die jüdische Geschichte 

sollte nicht als Sondergeschichte, sondern als Teil der Ăallgemeinenñ Geschichte behandelt 

werden.  (Jahrbuch 1993 Alt-Kreis Melsungen, Die Geschichte der Juden im  (heutigen) Schwalm- 

Eder-Kreis S.150.) Es geht ihm um nichts weniger als den alten historischen Grundsatz, eine 

Zeit müsste ganzheitlich aus sich heraus und nicht von der Gegenwart her beurteilt werden. 

Aber gerade gegen diesen historische Grundsatz wird wohl am häufigsten und massivsten 

verstoßen aus einer selbstgerechten Haltung heraus.  

 

   Wenden wir uns nun konkret dem 9. November 1938 zu. All die Behauptungen und Thesen, 

die zum Umfeld des 9. November aufgestellt wurden, auch nur ansatzweise zu wiederholen, 

sprengen den Rahmen dieses Vortrags und dürften deshalb letztendlich nur langweilen. 

Greifen wir uns deshalb nur eine einzige These heraus: Christen und Juden waren immer 

Feinde. Als Historiker hat man darauf nicht entrüstet zu reagieren, sondern wertungsfrei zu 

fragen. ĂWas ist an dieser Behauptung dran?ñ 
 

   Zur Kaiserzeit des antiken Rom galten Christen wie Juden gleichermaßen den Behörden wie 

der römischen Bevölkerung als abartig (Vgl. Tacitus), weil sie nur einen Gott akzeptierten. 

Deshalb waren sie gleichermaßen verdächtig oder galten sogar als Staatsfeinde. In den 
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Schulbüchern hören wir etwas von Christenverfolgungen. Korrekt müsste es aber heißen, 

Christen- und Judenverfolgungen. 

   Christen und Juden kamen dadurch zu einem gewissen Miteinander, auch wenn es in beiden 

Religionsgemeinschaften schon Leute gab, die man heute als Fundamentalisten bezeichnen 

würde. Die jüdischen Gemeinden erfüllte es aber schon damals mit Bitterkeit, wenn 

Kirchenväter die alttestamentlichen Heldengestalten als präinkarnierte Christen deuteten. 

Juden und Christen kämpften gleichermaßen um religiöse und rechtliche Anerkennung, die 

auch beiden Gruppen zuteil wurde. Der Codex Theodosianus gesteht den Juden nicht nur die 

Möglichkeit sondern auch das Recht zu leben zu. Auch Juden dürfen rechtsgültige 

Handlungen vornehmen. Dieses Problem, Religion und Recht in Einklang zu bringen, 

beschäftigt Europa seit der Antike bis in die Gegenwart. 
 

   Als das Christentum unter Kaiser Konstantin zur Staatsreligion wurde, - Kaiser Konstantin 

trat selbst aber erst auf dem Sterbebett zum Christentum über, - sprachen sich viele Christen ï 

nicht nur für Zeitgenossen unerwartet - gegen das Christentum als Staatsreligion aus. Sie 

betrachteten diesen Schritt als ein Unglück und als eine Gefahr für das Christentum selbst. 

Die Zukunft sollte den Warnern recht geben. 
 

Karte 1: Jüdische Siedlungen in Deutschland vor 1228 

 

   Das Verhältnis zu den Juden änderte sich rasch. Aus religiösen Gegnern wurden gleichzeitig 

politische Gegner, die man auszuschalten trachtete. Diese Entwicklung wurde umgeformt 

durch die germanische Völkerwanderung mit ganz neuartigen Rechtsvorstellungen. Nach den 

germanischen Volksrechten war ein Jude kein Mitglied des eigenen Volkes und deshalb auch 

kein Rechtsgenosse. Andererseits besaß nach germanischen Rechtsvorstellungen jeder 

Mensch ein von Gott gegebenes Recht. Deshalb standen Juden unter Fremdenrecht. Das 

Fremdenrecht hatte ursprünglich Verbindung zum Gastrecht und das galt als kompromisslos 

heilig. Juden waren danach unter sich voll rechtsfähig, bedurften aber gegenüber der größeren 

germanischen Gemeinschaft einen besonderen Schutz, der i. a. durch den Herrscher, 

Grundherrn usw. ausgeübt wurde. Ein gewährter Schutz war eine Leistung, die eine 

Gegenleistung verlangte, das war das Judenschutzgeld und stellte in wohlhabenden jüdischen 

Gemeinden eine gute Einnahmequelle für den Schutzherrn dar. Andererseits gehörte es zu den 

ritterlichen Idealen, Armen und Schwachen Schutz zu gewªhren f¿r ein ĂVergelt`s Gottñ. 

Beim himmlischen Vater konnte man dadurch Verdienste für die Ewigkeit und das Paradies 

erwerben. Ein Kaiser Heinrich III., Heinrich IV. oder Friedrich Barbarossa hingen diesem  

ritterlichem Ideal an. Auch die Herren von Röhrenfurth scheinen nach Verwirklichung dieses 

Ideals gestrebt zu haben. Die Röhrenfurther Juden waren ausgesprochen arme Juden; von 

ihnen ließen sich keine profitablen Schutzgelder einziehen. Die Gegenwart argumentiert heute 

entsprechend unserer Lebenshaltung rein materialistisch, nennt also nur das Schutzgeld, das 

Juden zu zahlen hatten. Damit wird man der Zeit aber nicht gerecht. Sie hatte noch Ideale, die  

sehr hoch gespannt und fast unerreichbar waren, die viele Menschen trotzdem zu erreichen 

anstrebten. 
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